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Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt für das Haushaltsjahr 2009 

 
Gemäß der §§ 92 und 94 der Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO LSA) vom 05.10.1993 (GVBL 
LSA S. 568) in der derzeit gültigen Fassung  in Verbindung mit § 2 des Gesetzes zur Einführung des Neues 
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für die Kommunen des Landes Sachsen-Anhalt vom 22.03.2006 
(GVBl.Nr. 10/2006, S. 128)  hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt in der Sitzung am 07.05.2009 folgende 
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen. 
 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird im  
                                            Verwaltungshaushalt 
    in der Einnahme auf     43.631.700,00 € 
   in der Ausgabe  auf    43.631.700,00 € 
 
                                                   Vermögenshaushalt 
    in der Einnahme auf    13.065.000,00 € 
    in der Ausgabe  auf    13.065.000,00 € 
    
festgesetzt. 

§ 2 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf     0,00 €   festgesetzt. 
 

§ 3 
Die Verpflichtungsermächtigung wird auf                        1.377.000,00 €   festgesetzt. 
                                                                                                                                                      

§ 4 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf      8.000.000,00 €  festgesetzt. 
 

§ 5 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern betragen für das Haushaltsjahr 2009: 

Stadt Staßfurt 

1.  Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaft- 
  liche Betriebe (Grundsteuer A)  270 v.H.                                                      
     b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  355 v.H. 
2. Gewerbesteuer    355 v.H. 
 
Ortsteil Neundorf 
 
1.  Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaft- 
  liche Betriebe (Grundsteuer A)  300 v.H.                                                       
     b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  370 v.H. 
2. Gewerbesteuer    340 v.H. 
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Ortsteil  Förderstedt 
 
1.  Grundsteuer 
 a) für land- und forstwirtschaft- 
  liche Betriebe (Grundsteuer A)  290 v.H.                                                       
     b) für Grundstücke (Grundsteuer B)  300 v.H. 
2. Gewerbesteuer    300 v.H. 
 
Staßfurt, den 13.07.2009 
 
gez. René Zok 
Oberbürgermeister 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Stadt Staßfurt 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die Haushaltssatzung wurde mit ihren Anlagen dem Salzlandkreis am 03.06.2009 zur Rechtskontrolle vorgelegt. 
Eine Beanstandung für das Haushaltsjahr liegt nicht vor. 
Die Kreditaufnahme wurde auf Null gesetzt, so dass eine aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 2 der 
Haushaltssatzung nicht erforderlich ist.  
Die genehmigungspflichtige Verpflichtungsermächtigung beträgt 1.377.000,- €. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 94 Abs. 3 GO LSA  
 
                                     vom  16.07.2009  bis zum  24.07.2009 
 
zur Einsichtnahme im Haus II der Stadtverwaltung Staßfurt, Steinstr. 38, Zimmer 219 
öffentlich aus. 
 
gez. Renè Zok 
Oberbürgermeister 
 
 
Beschlüsse des Stadtrates der Gemeinde Amesdorf vom 02.07.2009 
 
Beschluss Nr. 01/2009 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des 
Gemeinderates 

Beschluss Nr. 02/2009 
Vertreter für Wahlkommission Verbandsgemeinderat 
der Verbandsgemeinde "Saale-Wipper" 

 
 
Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Staßfurt vom 09.07.2009  
 
Beschluss Nr. 01/2009 
Entscheidung über die Gültigkeit der Wahl des 
Stadtrates und der Ortschaftsräte 
 
Beschluss Nr. 02/2009 
Bildung eines zeitweiligen Ausschusses 
 
Beschluss Nr. 03/2009 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters / der   
Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Athensleben 
 
Beschluss Nr. 04/2009 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters / der 
Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Förderstedt 
 

 
Beschluss Nr. 05/2009 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters / der 
Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Hohenerxleben 

 
Beschluss Nr. 06/2009 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters / der 
Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Löderburg 
 
Beschluss Nr. 07/2009 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters / der            
Ortsbürgermeisterin der Ortschaft  Neundorf (Anhalt) 
 
Beschluss Nr. 08/2009 
Bestätigung der Wahl des Ortsbürgermeisters / der 
Ortsbürgermeisterin der Ortschaft Rathmannsdorf 
 
 
 
Nichtöffentlicher Teil: 
Vorlage Nr. 826/2009; 827/2009 ; 828/2009 -      
Auftragsvergaben 
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